
Vorgehen bei Verhinderung der Teilnahme am Unterricht 

1  Registrierung von Erziehungsberechtigten in WebUntis:   Abwesenheiten melden durch Erziehungsberechtigte:    

 

Beurlaubung für einen oder  
mehrere Tage 
Beispiel: Teilnahme an externen Veran-
staltungen, Sportereignissen, 
Fahrschulprüfung usw. 

Verhinderung aus zwingenden  
Gründen (ganzer Schultag) 
z.B. Krankheit, Unfall oder höhere Gewalt 
oder bei verspätetem Erscheinen. 

Verhinderung aus zwingenden 
Gründen bei Erkrankung oder 
Verletzung während des Schultages. 

 
Wer meldet die 
Abwesenheit? 

Bei minderjährigen Schülerinnen/Schülern (unter 18 Jahren) → 
Erziehungsberechtigte(n)1 
Bei volljährigen Schülerin/Schüler (über 18 Jahren) → die Schülerin/ der Schüler 

Die Schülerin/ der Schüler 
(unabhängig vom Alter) 

 

An welche 
Person richtet 
sich die 
Meldung? 

a) Klassenlehrkraft (für 1 Tag), 

b) Schulleitung (mehrere Tage; Brücken-
tage; einzelne Tage, die an Schulferien 
grenzen) 

a) bei Meldung über WebUntis: 
Alle Lehrkräfte sehen die Abwesenheit. 

b) bei Meldung per E-Mail: 
Klassenlehrkraft trägt die Fehlzeit in 
WebUntis ein. 

Bei der aktuell oder nachfolgend 
unterrichtenden Lehrkraft. 

 

In welcher Form 
erfolgt die 
Meldung? 

a) Klassenlehrkraft: 
Schriftlicher Antrag (formlos) als 
Ausdruck oder per E-Mail 

b) Schulleitung: 
Formular Mehrtägige Beurlaubung“ 
Schulhomepage: Downloads | 
Entschuldigungswesen 

Prio1: Online über WebUntis1 

Prio2: E-Mail an die Klassenlehrkraft  

Sollte eine elektronische Meldung nicht möglich 
sein, kann die Meldung auch über einen Anruf im 
Sekretariat erfolgen (07732-9442-0). 

Mündliche Abmeldung vom Unterricht 
bei der aktuell unterrichtenden 
Lehrkraft. 

Ist der Grund der Verhinderung glaubwürdig, 
wird der bzw. die Schüler*in von der gerade 
unterrichtenden Lehrkraft in Web-Untis mit 
dem Hinweis: „Entlassen“ eingetragen. 

 

Bis zu welchem 
Zeitpunkt muss 
die Meldung 
erfolgen? 

Mind. 7 Werktage vor dem ersten  
Beurlaubungstag. 

Unverzüglich  
a) bei Meldung über WebUntis: 

Am ersten Tag des Fehlens. 

b) bei Meldung per E-Mail: Spätestens am 
zweiten Tag des Fehlens. 

Vor dem Verlassen des Unterrichtes 
bzw. zu Beginn des nachfolgenden 
Unterrichtes. 

 
Weitere 
Hinweise 

 Häufiges unentschuldigtes Fehlen oder 
häufiges Fehlen bei Klassenarbeiten: 
Bescheinigungspflicht kann verhängt 
werden. 

 

 

https://www.mettnau-schule.de/downloads/entschuldigungswesen
https://www.mettnau-schule.de/downloads/entschuldigungswesen

